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· Formlose Auflistung aller Bankverbindungen (IBAN, Sparbuch, Depot, Schließfach etc). Dem Bevollmächtigten, Betreuer bzw. Erben wird es so erleichtert, schnell einen Überblick zu gewinnen. Insbesondere bei älteren Sparbüchern bei verschiedenen Banken kann dies hilfreich sein. 
· WICHTIG!!!!!    KEINE Passwörter, PIN etc. ablegen
· Hier sollte auch eine Kopie einer evtl. Bankvollmacht hinterlegt werden. Hierbei gilt es zu beachten:
· Die Bankvollmacht gilt in der Regel ab dem Zeitpunkt der Unterschrift, unabhängig vom Fall einer eingetretenen Krankheit, Behinderung oder Tod
· Die Bankvollmacht gilt in der Regel auch über den Tod hinaus (sog. Transmortale Vollmacht)
· Der Widerruf der Bankvollmacht ist in der Regel nur schriftlich möglich
· Ein Formular für eine Kontovollmacht ist hier schon einmal abgelegt.
· Es ist nicht sichergestellt, dass einzelne Banken diese Vollmacht akzeptieren, da Banken teilweise eigene Vollmachten haben 
· Empfehlung: Vor Erteilung einer Bankvollmacht sich unbedingt persönlich von der jeweiligen Bank beraten lassen

